
03.12.2009     Seite 1 von 1     30.08 

 

 

 

          Naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium 

FRG, Gymnasiumstr. 4, 96106 Ebern 

 

Konditionen für Befreiungen der Oberstufe zu 

Berufs- und Hochschultagen 

 
Unter folgenden Voraussetzungen können Befreiungen für die 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ausgesprochen werden: 

 

 Jede/r Schülerin/Schüler darf nur einmal im Schuljahr befreit 

werden. 

 

 Es darf keine schriftliche Leistungserhebung ausfallen. 

 

 Der Antrag mit konkreten Angaben muss 14 Tage zuvor im 

Direktorat genehmigt werden. 

 

 Die/der Schülerin/Schüler ist verpflichtet, unmittelbar nach dem 

Termin ein Kurzprotokoll über den Besuch der Veranstaltung im 

Direktorat vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tel. 09531 / 92 210     Fax  09531/92 21 33   

e-mail:schulleitung@frg-ebern.de homepage:http://www.frg-ebern.de 
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